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Techniſche Vorſchriften für Bauleiſtungen

Zimmerarbeiten . DIN 1969 . ( Neue Faſſung vom Dezember 1932 . )

A. Werkſtoffe .

1. Holz . a) Allgemeines . Bauholz muß ſeinem Verwen⸗

dungszwecke entſprechend ausgetrocknet und ſoll — wenn es nicht aus⸗

gelaugt ( geflößt ) wird und der Ortsgebrauch am Erzeugungsort nicht
entgegenſteht — während der Saftruhe gefällt ſein . Es muß geſund
und gerade gewachſen und darf nicht ſtark ringſchälig ſein . Bauholz
mit faulen Aſten , mit Wurmfraß , Bohrlöchern von Käfern , kernfaules
oder rotfaules Bauholz darf nicht verwendet werden . Bauholz mit

harten , roten Streifen und blauen Stellen ſowie mit Fraßgängen von

Inſekten an der Oberfläche ( in der Baumkante ) iſt zuläſſig .

b) Holzart . Iſt in den Ausſchreibungsunterlagen die Holz⸗
art nicht angegeben , ſo iſt Nadelholz ( Fichten⸗ , Kiefern⸗ , Lärchen⸗ oder

Tannenholz , je nach Ortsgebrauch ) zu verwenden .

c) Schnittholz . Bei Bauholz wird vierſeitig und zweiſeitig
geſchnittenes unterſchieden . ( Bauholz , Latten , Bretter , Pfoſten . )

d) Vierſeitig geſchnittenes Bauholz . Bei vier⸗

ſeitig geſchnittenem Bauholze werden die nachſtehend genannten drei
Schnittklaſſen unterſchieden . Iſt in den Ausſchreibungsunterlagen die

Schnittklaſſe nicht beſonders angegeben , ſo iſt fehlkantiges Bauholz

anzunehmen . ö

e) Scharfkantiges Bauholz muß an den als ſichtbar be⸗

zeichneten Flächen frei von Baumkante ſein . An den nicht ſichtbar blei⸗
benden Flächen iſt an einzelnen Kanten Baum⸗ ( Bau⸗ , Wald⸗ , Wahn⸗)
kante zuläſſig . Sie darf aber , ſchräg gemeſſen , höchſtens 2 em breit ſein .

f ) Fehlkantiges Bauholz . Bei dieſem iſt an jeder der

vier Kanten Baumkante zuläſſig . Sie darf ſich bei Kiefer auf ein

Drittel der Länge , bei Fichte oder Tanne auf die ganze Länge er⸗

ſtrecken , aber , ſchräg gemeſſen , höchſtens ein Fünftel des größten Quer⸗

ſchnittmaßes ( Höhe ) breit ſein .

g) Baumkantiges Bauholz . Bei dieſem iſt an jeder der

vier Kanten Baumkante zuläſſig . Sie darf ſich auf die ganze Länge
erſtrecken , aber , ſchräg gemeſſen , höchſtens ein Drittel des größten
Querſchnittmaßes ( Höhe ) breit ſein .

h) Zweiſeitig geſchnittenes Bauholz . Bei zwei⸗
ſeitig geſchnittenem Bauholze ſoll die Breite der Schnittfläche min⸗

deſtens zwei Drittel der Zopfſtärke betragen .
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i ) Latten . Latten ſollen im allgemeinen ſcharfkantig und ohne
große Aſte ſein . Wird bei Dachlatten Baumkante ausnahmsweiſe zu⸗
gelaſſen , ſo darf ſie nur an einer Kante und , ſchräg gemeſſen , nicht
breiter ſein als die halbe Lattenſtärke . Bei Latten für Zwiſchendecken
( Stakleiſten , Fehlbödenleiſten ) iſt Baumkante zuläſſig ; ſie darf , ſchräg
gemeſſen , nicht breiter als die ganze Lattenſtärke ſein . Die Stärke der
Latten iſt nach dem Gewichte der Dachdeckung zu beſtimmen und in
handelsüblichen Maßen in den Ausſchreibungsunterlagen anzugeben .
Wird die Deckung auf die Latten genagelt , ſo iſt der Lattenquerſchnitt
ſo zu wählen , daß beim Nageln ein für die Deckung ſchädliches Federn
der Latten vermieden wird .

k) Dachſchalungsbretter und rauhe Fußboden⸗
bretter ſollen gleichlaufend oder keilig geſäumt und gleichmäßig
ſtark ſein . Kleine Längs⸗ oder Seitenriſſe , feſte Aſte und Baumkante ,
ſchräg gemeſſen bis zur halben Brettſtärke , ſowie blaue Stellen und
harte , rote Streifen ( nicht Rotfäule ) ſind zugelaſſen . Bei geſpundeten
Dachſchalungs⸗ und rauhen Fußbodenbrettern ſoll der Spundzapfen
nicht unter 7 üm lang ſein . Die Stärke und Art der Bearbeitung ( ge⸗
ſäumt oder geſpundet ) iſt in den Ausſchreibungsunterlagen anzugeben .

I) Dachſchalungs⸗ und Blindbodenbretter ſollen
angeſäumt ſein . Herz⸗ und Endriſſe , Aſte , Baumkante , blaue Stellen
und harte , rote Streifen ( nicht Rotfäule ) ſind zugelaſſen .

m) Hobelware . Hobelware muß grundſätzlich in gut ab⸗
gelagertem Zuſtande geliefert werden , d. h. ſo trocken , daß keine Fugen
über 2½ Prozent der Brettbreite — jedoch nicht über Z um — ent⸗
ſtehen . Die einzelnen Bretter ſollen ſauber gehobelt und von gleicher
Stärke und möglichſt gleicher Breite für die einzelnen Räume ( im
allgemeinen nicht über 18 om) ſein . Die Länge des Spundzapfens
ſoll nicht unter 7 win betragen . Bei Fußbodenbrettern iſt eine genaue
Bezeichnung der Holzart ſowie die Güte (1. , 2. oder 3. Klaſſe ) in den
Ausſchreibungsunterlagen anzugeben Falls dies unterlaſſen iſt , ſo
ſind Hobelbretter 2. Klaſſe , für Dachfußböden 3. Klaſſe , anzunehmen .

Hobelbretter , insbeſondere Fußbodenbretter , werden in folgenden
Arten geliefert :

aa ) 1. Klaſſe muß in ganzer Länge ſcharfkantig und gleich⸗
laufend geſäumt ſein und darf Herzriſſe , ſofern ſie nicht bis zur
Oberfläche durchgehen , Endriſſe , ſofern ihre Länge höchſtens der
Brettbreite gleichkommt , vereinzelte feſte , rote Streifen und kleine ,
gut verwachſene Aſte aufweiſen .

bb ) 2. Klaſſe muß in ganzer Länge voll beſäumt ſein und
darf nicht zu große Seiten⸗ und Längsriſſe , einige blaue Stellen
und feſte , rote Streifen , teilweiſe Baumkante , aber nur unter den
Spundzapfen , und gut verwachſene Aſte aufweiſen .

oc ) 3. Klaſſe umfaßt die nach Vorſtehendem verbleibende
Ware . Hobelfehler ſind zuläſſig .
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2. Nägel . Die Länge der Nägel muß mindeſtens das 2 / fache
der Dicke der zu befeſtigenden Bretter oder Latten betragen .

B. Ausführung .

3. Allgemeines . Nach Angabe der Hauptachſe , Flucht und Höhe

bleibt der Auftragnehmer allein für richtige Abſchnürung und Innehal⸗

tung aller Zeichnungen und Angaben beſtimmter Maße verantwortlich .

Stellt der Auftragnehmer bei ſeinem Nachmeſſen vor der Aus⸗

führung am Bau Abweichungen von der Zeichnung feſt , ſo hat er die

E des Auftraggebers herbeizuführen .

4. Holzſtärken . Die angegebenen Holzſtärken gelten für fertige

Arbeit , bei gehobelten Stücken nach der Behobelung Bei der Aus⸗

ſchreibung iſt auf die handelsüblichen Holzſtärken Rückſicht zu nehmen .

5. Holzlängen . Schwellen , Sparren , Rähme ( Pfetten ) unter 6 m

ſowie Bindebalken unter 12 m Länge dürfen nicht geſtoßen werden .

6. Holzverbindungen . Berührungsflächen von Holzverb ' ndungen

müſſen eben und glatt ſein und bei Verſatzungen , Verzahnungen ,
Überplattungen uſw . voll aufeinander liegen . Stößt Hirnholz gegen

Hirnholz , ſo iſt bei großem Druck Eiſenblech , Zinkblech oder Blei⸗
plättchen einzulegen .

7. Eiſenverbindungen . Eiſenteile ſind mit Sorgfalt anzubringen
und zu befeſtigen . Bolzenlöcher müſſen der Stärke der Bolzen ent⸗

ſprechen . Bolzenverbindungen mit Unterlagsſcheiben ſind während der

Bauzeit mehrfach nachzuziehen , damit ſie beim Trocknen des Holzes

nicht locker werden .

8. Verzimmern . Balken und Verbandhölzer ſind genau paſſend

abzubinden , Stiele ( Säulen , Pfoſten ) mit den Schwellen , Rähmen
( Pfetten ) und Sandbalken , Riegel mit den Stielen zu verzapfen und

die Stiele genau ſenkrecht aufzuſtellen . Schwellen , Rähme und Balken

müſſen in ſich ſelbſt und in den dazugehörigen Teilen wagrecht verlegt ,

Schwellen und Rähme mit den Balken verkämmt , bei ſchwächeren

Querſchnitten verdübelt werden . Schrägſtehende Hölzer ( Streben ,
Kopfbänder ) ſind mit den anſchließenden Teilen mit Zapfen und , wo

nötig , mit Verſatz zu verbinden . Auswechſlungen an Schornſteinen
uſw . ſind nach den baupolizeilichen Vorſchriften auszuführen .

9. Zwiſchenböden ( Stakung ) . Latten für Zwiſchenböden ſind

gleichlaufend zu den Balkenkanten mindeſtens alle 30 em anzunageln .
Wenn für Zwiſchenböden keine Latten vorgeſehen , ſind die Balken

in der erforderlichen Tiefe und Breite ſauber und mit den Kanten

gleichlaufend zu falzen .

10. Dachſchalung . Bretter ſind auf den Unterlagen , mit den Kern⸗

ſeiten dieſen zugekehrt , auf jeden Sparren durch mindeſtens zwei Nägel

zu befeſtigen .
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Bei Schalung für Dachpappe , Holzzement u. a. ſind etwa vor⸗
ſtehende Kanten abzuhobeln .

11. Deckenſchalung . Bei Rohrdeckenſchalung ſind Bretter mit mehr
als 10 em Breite vor dem Anbringen zu ſpalten . Die Bretter oder
Brettſtücke ſind mit Zwiſchenräumen von 1 bis 1 em durch je zwei
Nägel an jedem Balken zu befeſtigen . Stöße der Schalbretter ſind
nach einer Breite von nicht über 50 em zu wechſeln . Die Bretter ſind
an den Stößen und Umfaſſungswänden ſcharf anzupaſſen .

Für ſichtbar bleibende Verſchalungen gelten die Beſtimmungen
unter Ziffer 12 ſinngemäß .

12. Dielung und andere gehobelte Bretterarbeiten . Vor der Au
bringung der Fußböden ſind die Balkenanlagen erforderlichenfalls 1105
Spänen oder Latten wagrecht abzugleichen — aufzufüttern . Lager⸗

5 ſind unter ſich und auf ihrer ganzen Länge wagrecht zu ver⸗
egen und gut zu unterſtopfen . Die Bretter müſſen rechtwinklig zur

Balken⸗ oder Lagerrichtung mit der Kernſeite nach unten verlegt , bei
aufgefüllten Zwiſchenböden oder Lagern gut verſtopft werden . Brett⸗
kanten dürfen gegen benachbarte nicht vortreten Bei ſichtbarer Nage⸗
lung iſt jedes Brett auf jedem Balken oder Lager mit mindeſtens zwei ,
bei verdeckter Nagelung mit mindeſtens einem Nagel zu befeſtigen .
Müſſen Bretter geſtoßen werden , ſo ſind ſie einzeln mit gleichmäßig
verſchobenen Stößen zu verlegen . In größeren Räumen können an
Stelle von verſchobenen Stößen Stöße gegen Friesleiſten zugelaſſen
werden . Fugen und Stöße ſind ſauber abzuputzen ( nachzuhobeln ) .

Scheuer⸗ und Fußleiſten ſind in den Stößen auf Gehrung zu⸗
ſammenzuſchneiden , gegliederte Flächen müſſen glatt und ohne ſichtbare
Hobelſtöße ſein .

13. Lattung . Dachlatten ſind — wenn ſie vom Zimmermann auf⸗
gebracht werden , im Benehmen mit dem Dachdecker — nach vorheriger
Einteilung auf den Sparren geradlinig und in gleicher Lattenweite
mit den erforderlichen Grat - und Kehllatten aufzubringen . Um gleiche
Ziegelneigungen zu erzielen , ſind , ſoweit erforderlich , an den Trauf⸗
kanten verſtärkte Latten zu verwenden .

14. Rüſtungen . Rüſtungen ſind nach den Vorſchriften der Bau⸗
polizei und Berufsgenoſſenſchaft ſachgemäß und ſtandſicher herzuſtellen .

Hölzer , die ſpäter in den Bau eingebaut werden ſollen , dürfen
zu Rüſtzwecken nur mit Genehmigung des Auftraggebers verwendet
werden .

15. Treppen . Treppen ſind im allgemeinen nach beſonderen Werk⸗

zeichnungen auszuführen . Ihre Maße ſind vorher an Ort und Stelle

genau nachzuprüfen . Soweit nichts anderes zugelaſſen , müſſen in den
Hauptgeſchoſſen die ſichtbaren Flächen der Trittſtufen möglichſt aſtfrei
ſein , Trittſtufen bis zu 32 em Breite ſollen nicht aus mehreren Stücken
zuſammengeleimt werden ; bei größeren Breiten ſind Leimungen zu
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verdübeln . Kropfſtücke oder Krümmlinge ſind entweder zu verleimen ,
auszuarbeiten oder zu biegen ; hierbei muß jedoch die Holzfaſer in der
Wangenrichtung verlaufen . Kropfſtücke ſind unter ſich und mit den
geraden Wangen mit Zapfen und ſchmiedeeiſernen Schraubenbolzen zu
verbinden . Bei geputzten Treppenhäuſern oder ſolchen ähnlicher Aus⸗
führung erhalten die Wandwangen Putzdeckleiſten . Die Treppen müſſen
ſo ſorgfältig zuſammengearbeitet und aufgeſtellt werden , daß beim
Begehen die Stufen ſich nicht bewegen oder knarren . Geländer müſſen
ſicher befeſtigt werden . Schrauben ſind einzulaſſen und die Offnungen
mit Holzdübeln zu ſchließen .

16. Schutzanſtrich . Holzteile , die im Mauerwerk liegen , ſind durch
Anſtreichen mit geeigneten Mitteln gegen Schwamm und Fäulnis zu
ſchützen .

C. Nebenleiſtungen .

17. Durch die Preiſe des Angebots ſind folgende Nebenleiſtungen
mit abgegolten :

a) die für die Ausführung und Abrechnung erforderlichen Meſſungen
einſchl . Vorhaltung der Schnüre , Latten , Meßgeräte , Schnürböden
uſw. , ſowie Stellung der Arbeitskräfte ;
die Vorhaltung , Unterhaltung , Beleuchtung und Reinigung der
Aufenthaltsräume und Aborte für die Arbeiter und der Werkſtoff⸗
ſchuppen , ſoweit nicht hierüber für größere Bauvorhaben beſondere
Beſtimmungen getroffen ſind , ferner die Heizung der Aufenthalts —
räume ;

c) die Vorhaltung und Unterhaltung ſämtlicher nach Art und Um⸗
fang der Arbeiten üblichen und erforderlichen Geräte und Werk
zeuge , Gerüſte , Schutz - und Sicherheitsvorkehrungen , Warnungs⸗
laternen , Fahr⸗ und Hebezeuge , Arbeits⸗ und Hebemaſchinen lein⸗
ſchließlich Lieferung der Betriebsſtoffe und kraft ) , ſoweit nicht für
beſonders vorgeſchriebene Bauzäune , Zufahrwege , umfangreichere
Arbeits⸗ und Schutzgerüſte , Abdecken von Balkenanlagen in den
Leiſtungsbeſchreibungen beſondere Anſätze vorgeſehen ſind ;
Sicherung von fertigen Zimmerarbeiten gegen Sturm ;
die wagrechte Ausgleichung der Balkenlagen für die Fußböden mit
Spänen oder Latten ;
die Lieferung und Anbringung aller für die Aufſtellung und Be⸗
feſtigung der Treppen , ihrer Geländer und Handläufer erforder⸗
lichen Eiſenteile ( Berechnung der übrigen Eiſenteile vgl . 24 o) ;

S) die Beſeitigung aller von den eigenen Arbeiten herrührenden Ver⸗
unreinigungen ;

h) die Mitbenutzung der Gerüſte durch andere Auftragnehmer . Eine
längere Mitbenutzung als zwei Wochen nach Beendigung der
eigenen Arbeiten iſt jedoch beſonders zu vereinbaren .

b)

—9
8—5
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D. Aufmaß und Abrechnung .
18. Allgemeines . Aufgemeſſen und abgerechnet wird nach den ein⸗

zelnen Nummern der Leiſtungsbeſchreibungen : die Lieferung von Bau⸗
holz nach Raummaß ( ebm ) , das Abbinden einſchl . Aufſtellen nach
Längenmaß ( m) , die Decken⸗ und Dachſchalungen , Fußböden und
Schutzdecken unter Angabe ihrer Stärken ( mm) nach Flächenmaß
( am) , die Fußleiſten , Kehlbretter , Geſimsabdeckungen , Stirn⸗ und
Bodenbretter unter Angabe ihrer Stärken ( mm) und Breiten ( om)
nach Längenmaß ( m) .

19. Holzlängen und ſſtärken . Beim Aufmaß der Balken⸗ und
Verbandhölzer werden alle Holzverbindungen , Zapfen uſw . in ihrer

3 Länge mitgemeſſen . Ein Zuſchlag für Verſchnitt wird nicht
derechnet .

Der Rauminhalt der Bauhölzer wird nach Länge und größter
Querſchnittfläche ohne Abzug der Einblattungen uſw . berechnet , bei
Hölzern mit dreieckiger Längsſchnittfläche (3. B. Aufſchieblingen ) gilt
jedoch nur die in der Mitte der Länge vorhandene Querſchnittfläche .

Verwendet der Auftragnehmer eigenmächtig größere Holzſtärken ,
als in den Holzliſten , Zeichnungen und Angaben vorgeſchrieben ſind ,
ſo wird die Mehrlieferung nicht vergütet . Dasſelbe gilt für eigen⸗
mächtig abgeänderte Ausführungsweiſen und die hiermit verbundenen
Mehrlieferungen . Eigenmächtige Minderlieferungen werden abgezogen ,
ſoweit auf Abänderung verzichtet wird .

Hölzer mit Maßen , die über das handelsübliche hinausgehen , ſind
beſonders zu berechnen .

20. Schwierige Verzimmerungen . Schwierige Verzimmerungen an
Dachausbauten , Türmen , Giebeln , Kuppeln und geſchweiften Dächern
ſind getrennt oder mit beſonderen Zuſchlägen zu vergüten .

21. Dreikantleiſten . Die Lieferung und Anbringung von Dreikant⸗
leiſten bei Fachwerk oder das Aushauen der Fachwerkſtiele zum Be⸗
feſtigen des Mauerwerks wird nach Länge (mn) berechnet .

22. Lattungen , Schalungen , Fußböden und ſonſtige Bretterarbeiten .
Lattungen , Decken - und Dachſchalungen , Zwiſchenböden ( Stakung )
und Fußböden werden zwiſchen den ungeputzten Wänden gemeſſen ,
Zwiſchenböden ohne Abzug der Balken . Gegen die Mauerflucht vor⸗
tretende oder zurückſpringende Teile bis zu einer Einzelgröße von
0,10 am werden weder abgezogen noch hinzugerechnet . Nachträglich
herzuſtellende Ausſcheidungen werden nach Stück berechnet . Wird zum
Befeſtigen der Fußböden ſeitlich an den Balken die Anbringung von
Latten erforderlich , ſo ſind dieſe beſonders zu vergüten , wenn ſie in
den Ausſchreibungsunterlagen nicht vorgeſehen ſind .

Fußleiſten werden nach den Raumumfängen oder Rohbaumaßen
—unter Abzug der bei Tür⸗ und ſonſtigen Offnungen , Ofenniſchen
uſw . fortfallenden Längen — unter Angabe ihrer Höhen und Glie⸗
derungen nach dem Längenmaß ( m) berechnet .
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23. Treppen . Treppen werden einſchließlich der Wangen nach

Stückzahl der Stufen berechnet . Die Anzahl gewendelter Stufen ſoll

aus den Ausſchreibungsunterlagen erſichtlich ſein , ebenſo , ob an den

An⸗ und Austritten durchgehende Stufen verlangt werden . Für be⸗

ſonders ausgeſtaltete Antritt⸗ (Block⸗) Stufen und Antrittspfoſten ſind

beſondere Zuſchläge vorgeſehen . — Geländer und Handläufer an den

Wänden werden nach Längenmaß in der Treppenſchräge gemeſſen ,

Treppenabſätze unter Abzug der Austrittsſtuf
berechnet .

24. Beſonders zu berechnen ſind :

a) Ofenausbohlungen , Fußbodenwechſel u. dgl . ;

b) Balkenausſpreizungen ;

c) die Lieferung und Befeſtigung von Bolzen , Klammern , Winkeln ,

Ankern , Verbindungseiſen mit Zubehör und ſonſtigem Eiſenzeug ;

Iſolierungen , Eiſenblech - , Zinkblech - und Bleiplättchenunterlagen
ſowie Schutzanſtrich ;
das Nachſchneiden und Anbringen von nachträglichen Auswechſe⸗
lungen am Bau , ſoweit ſolche Arbeiten nicht auf Verſchulden oder

Unterlaſſen des Auftragnehmers zurückzuführen ſind .

en nach dem Flächenmaß

d

—

Rollegen ,
kauft bei den Geſchäften , die

in dieſem Kalender inſerieren !

Die „Alligator “⸗Zahnringdübel haben ſich ſeit vielen Jahren im

In⸗ und Auslande bei Dauer - und Behelfsbauten bewährt . Sie

verleihen den damit ausgebildeten Holzkonſtruktionen eine hohe Wirt⸗

ſchaftlichkeit , Tragkraft und Sicherheit und eignen ſich deshalb hervor⸗
ragend für Hallen , Dachkonſtruktionen , Brücken , Türme , Scheunen und

Gerüſte aller Art . Die Druckſchrift , die von der Firma Reichborn
G. m. b. H. , Hamburg 11, koſtenlos abgegeben wird , enthält eine

Beſchreibung der Wirkungsweiſe des „Alligator “⸗Holzverbinders , die

amtlich zugelaſſenen Belaſtungswerte , Anleitungen für die ſtatiſche
Berechnung von verdübelten Balken und Fachwerkträgern , Entwurfs⸗
zeichnungen , Zeugniſſe von Verbrauchern und Abbildungen aus⸗

geführter Bauwerke . Bei Anforderung beziehe man ſich auf den

Deutſchen Zimmermeiſter - Kalender
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